
 

 

GEMEINDE ARNBRUCK 
 

NIEDERSCHRIFT 
ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES 

GEMEINDERATES ARNBRUCK 
 

    
 Sitzungsdatum: Mittwoch, 04.12.2024 
 Beginn: 19:00 Uhr 
 Ende 20:05 Uhr 
 Ort: Arnbruck, Rathaus (Sitzungszimmer) 
    

 
 

ANWESENHEITSLISTE 

Erste Bürgermeisterin 

Leitermann, Angelika    

Mitglieder 

Achatz, Stefan    
Bauer, Ingrid    
Brandl, Hermann    
Brückl, Andreas    
Leitermann, Theresa    
Menacher, Andreas    
Neppl, Stefan    
Nürnberger, Josef    
Schötz, Roland    
Weiß, Konrad    

Schriftführer 

Graßl, Hans    

 
Weitere Anwesende 

Landschaftsarchitektin Dipl.Ing. (FH) Annette Boßle und Landschaftsarchitektin B. Eng. Julia Mühl-
bauer, Büro Lichtgrün Landschaftsarchitektur, Regensburg zu Top 3 
 
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder 

Kaeser, Rosemarie    
Trum, Robert    
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TAGESORDNUNG 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Gelegenheit zum Vorbringen von Bürgeranliegen und -anträgen 
  

2. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am 
06. November 2024 

  

3. Hochwasserschutz; Vorstellung Gewässerentwicklungskonzept 
  

4. Bebauungsplan "Woferlfelder" Gemeinde Drachselsried; Änderung mit Deckblatt Nr. 10 - Be-
teiligung am Auslegungsverfahren nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

  

5. Grundschule; Beratung über das weitere Vorgehen mit den alten Schulmöbeln 
  

6. Ladenschluss; Änderung der Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Ladenschluss in 
Kur- und Erholungsorten 

  

7. Ladenschluss; Erlass einer Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an einem 
Sonntag 

  

8. Bundestageswahl; Festlegung Anzahl Stimmbezirke und Höhe Erfrischungsgelder 
  

9. Realsteuern; Festlegung des Gewerbesteuer-Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2025 
  

10. Fundtieraufnahme; Beratung über die Absicht zum Abschluss einer Zweckvereinbarung mit 
dem Landkreis Regen 

  

11. ILE Zellertal; Abschluss einer Zweckvereinbarung über die Beschäftigung eines Regionalma-
nagers 

  

12. Informationen - Wünsche - Anträge 
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Erste Bürgermeisterin Angelika Leitermann eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Arnbruck, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

1 Gelegenheit zum Vorbringen von Bürgeranliegen und -anträgen 

 
- k e i n e - 

 
 
2 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemein-

derates am 06. November 2024 
 

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates am 06. Novem-
ber 2024 war den Gemeinderatsmitgliedern bereits über das Ratsinformationssystem bereit-
gestellt worden. Einwendungen werden nicht erhoben. Damit gilt die Niederschrift für diesen 
Teil nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt. 
 
 

3 Hochwasserschutz; Vorstellung Gewässerentwicklungskonzept 
 

Die Landschaftsarchitektinnen Annette Boßle und Julia Mühlbauer vom Büro Lichtgrün Land-
schaftsarchitektur aus Regensburg stellen das von ihnen erstellte Gewässerentwicklungs-
konzept vor. Dieses war in Zusammenhang mit dem integralen Hochwasserschutz- und 
Rückhaltekonzept (vgl. Sitzung Gemeinderat am 02. Oktober 2024, Top 3) erarbeitet worden. 
 

Die Präsentation des Büros Lichtgrün ist dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt. 
 

Landschaftsarchitektin Julia Mühlbauer erläutert die Datengrundlagen und führt anhand ver-
schiedener Themenkarten aus, dass insgesamt acht Fließgewässer mit einer Länge von 52,3 
km untersucht und diese dazu in 76 Abschnitte unterteilt wurden. Sie betont, dass es sich bei 
dem vorliegenden Gewässerentwicklungskonzept um ein umsetzungsorientiertes Konzept 
handle, was sich im Leitbild und den Zielen wiederspiegelt. Die Unterlagen wurden, wie mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf im Vorfeld abgesprochen, unabhängig vom Hoch-
wasserschutzkonzept erstellt, es wurden aber dessen Ergebnisse eingearbeitet und Schnitt-
stellen gebildet, die beide Konzepte verbinden. 
 

Bei Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes bestehen für die Kommune in erster 
Linie  Fördermöglichkeiten nach der Richtlinie für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen 
Vorhaben (RZWas) sowie untergeordnet auch nach dem Bayerischen Kulturlandschaftspro-
gramm (KULAP) bzw. dem Vertragsnaturschutzprogramm (VNP). 
 

Im weiteren Vorgehen erfolgen noch Einarbeitungen aufgrund des heutigen Termins sowie 
der Rückmeldungen des Wasserwirtschaftsamtes, die noch ausstehen. Eine Beteiligung wei-
terer Fachstellen ist nicht vorgesehen. 
 

GR Konrad Weiß möchte wissen, wo die Prioritäten liegen, was vordringlich angegangen 
werden müsste und ob Fördermöglichkeiten für private Grundstückseigentümer bestehen. 
Die Landschaftsarchitektinnen antworten, dass es in der Verantwortung der Kommune liegt, 
welche Bereiche vordringlich für eine Umsetzung in Frage kommen und ergänzen, dass För-
derungen für Private möglich sind, aber nur über KULAP und VNP. 
 

GR Hermann Brandl fragt nach, inwieweit die Naturschutzbehörden bei der Erstellung des 
Gewässerentwicklungskonzeptes mitgewirkt hätten. Die Landschaftsarchitektinnen erklären, 
dass laut Wasserwirtschaftsamt die Beteiligung weiterer Fachstellen bei Gewässern dritter 
Ordnung nicht erforderlich ist. Die Naturschutzbehörden werden lediglich über die Bauleit-
planung beteiligt, sofern beispielsweise Ausgleichsflächen in Bachnähe bereitgestellt wer-
den. 
 

Zur Kenntnis genommen 
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4 Bebauungsplan "Woferlfelder" Gemeinde Drachselsried; Änderung mit Deckblatt Nr. 
10 - Beteiligung am Auslegungsverfahren nach § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Die Unterlagen zur Änderung des Bebauungsplanes "Woferlfelder" der Gemeinde Drachsels-
ried mit Deckblatt Nr. 10 waren den Gemeinderatsmitgliedern bereits vorab übermittelt wor-
den. Der Gemeinderat beschließt, gegen das geplante Bauleitplanvorhaben der Gemeinde 
Drachselsried bestehen seitens der Gemeinde Arnbruck keine Einwände. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

5 Grundschule; Beratung über das weitere Vorgehen mit den alten Schulmöbeln 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann berichtet, dass die neuen Schulmöbel am Donnerstag, 
19. Dezember 2024, geliefert werden. In der Nachbargemeinde Drachselsried wurden die 
Schulmöbel ebenfalls getauscht und wegen der alten Möbel ein Flohmarkt abgehalten, bei 
dem diese gegen eine Spende abgeholt werden konnten. Die neuen Möbel werden frei Bord-
steinkante geliefert und dann vom Bauhof in die Aula verbracht, sofern es die Witterung zu-
lässt und der Bauhof nicht mit Räumarbeiten beschäftigt ist. Vertreter des Elternbeirats der 
Schule sind anwesend und befürworten bezüglich der alten Möbel ebenfalls einen Flohmarkt. 
Als der Termin wird Ende der Weihnachtsferien vorgeschlagen. 
 

Der Gemeinderat beschließt, den Flohmarkt bezüglich der alten Schulmöbel am Freitag bzw. 
Samstag, 03./04. Januar 2025, abzuhalten. Der Erlös kommt dem Elternbeirat zu Gute, die 
auch beim Flohmarkt mithelfen werden. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

6 Ladenschluss; Änderung der Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Laden-
schluss in Kur- und Erholungsorten 
 

Der Sachverhalt wird vorgetragen. Nach Aussprache und Beratung stimmt der Gemeinderat 
der Anpassung der Ladenschlussverordnung vom 08. Februar 2024 an die aktuellen Gege-
benheiten zu. Die Änderungsverordnung ist dieser Niederschrift als Anlage 2 beigefügt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

7 Ladenschluss; Erlass einer Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 
einem Sonntag 
 

Der Sachverhalt wird vorgetragen. Nach Aussprache und Beratung stimmt der Gemeinderat 
der Anpassung der Festlegung der verkaufsoffenen Sonntage (13. April 2025, 03. August 
2025, 10. August 2025, 28. September 2025) an die aktuellen Gegebenheiten zu. Die Ver-
ordnung ist dieser Niederschrift als Anlage 3 beigefügt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

8 Bundestageswahl; Festlegung Anzahl Stimmbezirke und Höhe Erfrischungsgelder 
 

Die vorgezogene Bundestagswahl findet voraussichtlich am Sonntag, 23. Februar 2025, 
statt. Es wird vorgeschlagen, wieder zwei Urnen- und zwei Briefwahlstimmbezirke einzurich-
ten. Die Urnenstimmbezirke sollen wieder im Rathaus und im Pfarrheim untergebracht wer-
den; die Auszählungsräume für die Briefwahl wieder in der Grundschule. Im Hinblick auf das 
Erfrischungsgeld werden 25,00 € pro Person vorgeschlagen. Der Gemeinderat stimmt den 
vorgenannten Vorschlägen zu. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
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9 Realsteuern; Festlegung des Gewerbesteuer-Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2025 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann informiert, dass der aktuelle Hebesatz für die Gewer-
besteuer in der Gemeinde bei 360 v.H. liegt. Der Durchschnitt im Landkreis liegt bei 371 v.H.. 
Eine Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Landkreis Regen war den Gemeinderats-
mitgliedern bereits vor der Sitzung zur Verfügung gestellt worden. 
 

Der Gemeinderat beschließt, den aktuellen Hebesatz für die Gewerbesteuer für das Haus-
haltsjahr 2025 unverändert bei 360 v.H. zu belassen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

10 Fundtieraufnahme; Beratung über die Absicht zum Abschluss einer Zweckvereinba-
rung mit dem Landkreis Regen 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann informiert, dass bezüglich der Fundtierunterbringung 
künftig eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Regen abgeschlossen werden soll. In 
den letzten beiden Haushaltsjahren wurden die Kosten der Fundtierunterbringung vom Land-
kreis übernommen und über die Kreisumlage finanziert. Zuvor wurde von den Kommunen 
ein freiwilliger Beitrag entrichtet. Der Landkreis hat in den jüngsten Diskussionen ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass die Fundtierunterbringung in die Zuständigkeit der Gemeinden 
falle. Mit der angedachten Zweckvereinbarung ist beabsichtigt, die Fundtierunterbringung 
rechtssicher zu regeln und die Finanzierung zu sichern. Es ist vorgesehen, 1,00 € pro Ein-
wohner jährlich zu erheben. 
 

Nach Aussprache und Beratung beschließt der Gemeinderat, dem Abschluss einer Zweck-
vereinbarung mit dem Landkreis Regen zur Fundtierunterbringung grundsätzlich zuzustim-
men. Sobald der Entwurf einer entsprechenden Zweckvereinbarung vorliegt, ist diese dem 
Gemeinderat vorzulegen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

11 ILE Zellertal; Abschluss einer Zweckvereinbarung über die Beschäftigung eines Re-
gionalmanagers 
 

Bürgermeisterin Angelika Leitermann berichtet über die laufende Stellenausschreibung eines 
Regionalmanagers (ILE-Geschäftsführer) und verweist auf den Beschluss des Gemeindera-
tes in dieser Angelegenheit am 19. Juni 2024 (Top 3). Der Entwurf der Zweckvereinbarung 
war den Gemeinderatsmitgliedern bereits vor der Sitzung zur Verfügung gestellt worden. Der 
Regionalmanager wird von der Gemeinde Langdorf angestellt und hat seinen Dienstort im 
Rathaus in Langdorf. Im Hinblick auf die Kosten habe man sich darauf verständigt, diese 
nicht nach Einwohnern zu verteilen, sondern mit jeweils 25 % an die Gemeinden weiter zu 
berechnen. 
 

Nach Aussprache und Beratung stimmt der Gemeinderat der Zweckvereinbarung mit der 
Gemeinde Langdorf über die Beschäftigung eines Regionalmanagers für die ILE Zellertal wie 
vorgelegt zu. Die Zweckvereinbarung ist dieser Niederschrift als Anlage 4 beigefügt. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11  Persönlich beteiligt 0   
 
 

12 Informationen - Wünsche - Anträge 

 
- k e i n e - 

 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
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Für die Richtigkeit: 
Arnbruck, 08. Januar 2025 
 
 
 
 
L e i t e r m a n n    G r a ß l 
Erste Bürgermeisterin    Schriftführer 
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Anlage 1 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat Arnbruck am 04.12.2024 

 

  

 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 8 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 9 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 10 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 11 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 12 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 13 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 14 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 15 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 16 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 17 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 18 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 19 von 24 
 

 

 
 

 
 



Sitzung des Gemeinderates Arnbruck am 04.12.2024 Seite 20 von 24 
 

 

Anlage 2 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat Arnbruck am 04.12.2024 

 
 

Verordnung zur Änderung der 
Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Ladenschluss 

in Kur- und Erholungsorten 

 
Vom 

 
 
Auf Grund des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 02. Juni 2003 (BGBl. I S. 744) in Verbindung mit § 2 Satz 1 der Laden-
schlussverordnung (LSchlV) vom 21. Mai 2003 (GVBl. S. 340) erlässt die Gemeinde Arnbruck fol-
gende Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
§ 1 der Verordnung der Gemeinde Arnbruck über den Ladenschluss in Kur- und Erholungsorten vom 
03. November 2003, zuletzt geändert durch Verordnung vom 08. Februar 2024 erhält folgende neue 
Fassung: 
 

"Im Bereich der Gemeinde Arnbruck dürfen Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alko-
holfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes 
vom 10. Dezember 1952 (BGBl. I S. 811), Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie 
Waren, die für diesen Ort kennzeichnend sind, abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 
LadSchlG jeden Sonntag von 01.05.2025 bis 31.12.2025 sowie alle gesetzlichen Feiertage die auf 
einen Werktag fallen ab einschließlich 01. Mai 2025 (mit Ausnahme des 1. u. 2. November 2025 und 
des 25., 26. und 28. Dezember 2025) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr verkauft werden." 
 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Arnbruck, 
GEMEINDE ARNBRUCK 
 
      (Siegel) 

 
L e i t e r m a n n 
Erste Bürgermeisterin 
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Anlage 3 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat Arnbruck am 04.12.2024 

 
 

Verordnung 
der Gemeinde Arnbruck über das Offenhalten von Verkaufsstellen an einem Sonntag 

Vom 

 

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadSchlG) vom 

02.06.2003 (BGBl. I S. 744) und § 11 der Delegationsverordnung (DelV) vom 15.06.2004 (GVBl. 

2004 S. 239) –jeweils in der geltenden Fassung – erlässt die Gemeinde Arnbruck folgende Verord-

nung: 

 

§ 1 

(1) Als verkaufsoffene Sonntage werden der 13. April 2025, der 03. August 2025, der 10. Au-

gust 2025 sowie der 28. September 2025 festgelegt 

(2) Die Öffnungszeit ist auf den Zeitraum von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr begrenzt. 

 

§ 2 

(1) Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vorschrift des 

§ 17 LadSchlG, die Bestimmungen der Arbeitszeitordnung, des Manteltarifvertrages für die 

Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzge-

setzes sind zu beachten. 

(2) Auf die Ordnungswidrigkeitstatbestände des § 24 LadSchlG wird hingewiesen. 

 

§ 3 

(1) Die Verordnung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

(2) Die Verordnung tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft. 

 

Arnbruck, 

 

Leitermann 

Erste Bürgermeisterin 
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Anlage 4 
Niederschrift Sitzung Gemeinderat Arnbruck am 04.12.2024 

 
 

Die Gemeinde Arnbruck 
vertreten durch die Erste Bürgermeisterin Angelika Leitermann 

Gemeindezentrum 1, 93471 Arnbruck  
 

und 
 

die Gemeinde Drachselsried 
vertreten durch den Ersten Bürgermeister Johannes Vogl 

Zellertalstraße 12, 94256 Drachselsried  
 

und 
 

der Markt Bodenmais 
vertreten durch den Ersten Bürgermeister Michael Adam 

Bahnhofstraße 56, 94249 Bodenmais  
 

und 
 

die Gemeinde Langdorf 
vertreten durch den Ersten Bürgermeister Michael Englram 

Hauptstraße 8, 94264 Langdorf  
 
 

schließen nach Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBI. S. 555) folgende 

 
 

Zweckvereinbarung 
 
 

§ 1  
Gegenstand 

 
(1) 1Die unterzeichneten Kommunen haben sich in der "ILE Zellertal" zusammengeschlossen. 2Für die 
Umsetzung von Projekten und zur Entwicklung der Region im Rahmen einer Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung soll ein gemeinsamer Regionalmanager eingestellt werden. 3Das Aufgabenfeld ergibt sich aus 
der Anlage zu dieser Zweckvereinbarung. 

(2) 1Der Dienstort der Stelle befindet sich im Rathaus der Gemeinde Langdorf. 2Sie ist mit fachlich geeig-
netem Personal zu besetzen. 3Anstellungskörperschaft ist die Gemeinde Langdorf. 

 

§ 2 
Kostenerstattung 

(1) 1Kosten im Sinne dieser Zweckvereinbarung sind Personal- und Sachkosten. 2Die  Personalkosten be-
inhalten auch die Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen und Reisekosten. 3Die Sachkosten umfas-
sen sämtliche Aufwendungen, um die Stelle baulich und technisch zu schaffen und betreiben zu können. 

(2) 1Die Personalkosten für das fachlich geeignete Personal (§ 1 Abs. 2 Satz 2) sowie die Sachkosten wer-
den von der Gemeinde Langdorf als Anstellungskörperschaft vorfinanziert und jährlich mit den beteiligten 
Kommunen abgerechnet. 2Die Stelle wird vom Amt für ländliche Entwicklung gefördert. 3Die beteiligten 
Gemeinden übernehmen jeweils 25 % der verbleibenden Kosten.  

(3) Klargestellt wird, dass projektbezogene Kosten im Einzelfall nach einem im Vorfeld des Projekts je 

nach beteiligter Kommune festgelegten Schlüssel gesondert abgerechnet werden. 
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§ 3 
Raummiete 

 
(1) 1Für die von der Gemeinde Langdorf bereit gestellten Räumlichkeiten wird eine jährliche Miete in 

Höhe von 1.200 € berechnet. Diese setzt sich aus einer Kaltmiete von monatlich 90,00 € und einem 

Zuschlag für Strom- und Heizkosten von monatlich 10,00 € zusammen. 

 
(2) 1Die Raummiete wird nach dem in § 2 Abs. 2 Satz 3 festgelegten Schlüssel von den beteiligten Kom-

munen an die Gemeinde Langdorf erstattet. 

 
 

§ 4 
Geltungsdauer 

 
1Diese Zweckvereinbarung gilt bis zum 31.12.2028. 2Sie verlängert sich um jeweils weitere zwei Jahre, falls 
sie nicht zuvor ordnungsgemäß gekündigt wird. 
 
 

§ 5 
Kündigung 

 
1Die Kündigung dieser Zweckvereinbarung ist in schriftlicher Form bei der Rechtsaufsichts-behörde am 
Landratsamt Regen einzureichen. 2Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr zum Ende der Geltungsdauer die-
ser Zweckvereinbarung. 3Die Regelungen zur außerordentlichen Kündigung bleiben unberührt. 
 
 

§ 6 
Schriftformerfordernis 

 
1Ergänzungen bzw. Änderungen dieser Zweckvereinbarung bedürfen der Schriftform. 2Die beteiligten Ge-
meinden sowie die Rechtsaufsichtsbehörde am Landratsamt Regen erhalten eine Ausfertigung dieser 
Zweckvereinbarung. 
 
 

§ 7 
Salvatorische Klausel 

 
1Sollten einzelne Bestimmungen dieser Zweckvereinbarung unwirksam sein, wird dadurch die Gültigkeit 
dieser Zweckvereinbarung insgesamt nicht berührt, wenn anzunehmen ist, dass die Beteiligten die 
Zweckvereinbarung auch ohne die unwirksame Regelung geschlossen hätten. 
2Unwirksame Bestimmungen sind im Sinne des Vereinbarungszwecks umzudeuten oder zu ergänzen. 
3Das Gleiche gilt, wenn sich eine regelungsbedürftige Lücke herausstellt. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Zweckvereinbarung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Arnbruck, den               Bodenmais, den    
Gemeinde Arnbruck     Markt Bodenmais 
 
 
Angelika Leitermann     Michael Adam 
1. Bürgermeisterin     1. Bürgermeister 
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Drachselsried, den                 Langdorf, den 
Gemeinde Drachselsried    Gemeinde Langdorf 
 
 
Johannes Vogl      Michael Englram 
1. Bürgermeister      1. Bürgermeister 
 
 
 
 

Anlage 
 

 Umsetzung der im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) vorskizzierten Pro-

jekte in Zusammenarbeit mit den Kommunen und eingesetzten Projektgruppen   

 Regelmäßige Abstimmung der Projektinhalte und -abläufe mit dem Vorsitzenden und der 

Lenkungsgruppe   

 Entwicklung von Strategien, um die regionalen Akteure zu aktivieren, Potenziale zu erschlie-

ßen und geeignete Trägerstrukturen für Regionalentwicklungsprozesse aufzubauen   

 Abstimmen von Projekten mit Planungen und Vorhaben unterschiedlicher Maßnahmenträ-

ger  

 Evaluierung und gegebenenfalls Weiterführung bereits angestoßener Projekte   

 Sondierung von Förderprogrammen und Akquirierung von Fördergeldern   

 Initiierung, Aktivierung und Moderation von Bürgerbeteiligungsprozessen und ehrenamtli-

cher Arbeit   

 Koordinierung der Zusammenarbeit der ILE-Kommunen untereinander sowie mit den rele-

vanten Bewilligungsstellen, Fachbehörden, regionalen Akteuren, Projektträgern, Wirt-

schafts- und Sozialpartnern u.a.   

 Erstellung von Konzepten, Dokumentationen, Protokollen, Stellungnahmen und Berichten   

 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing   

 
 


